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RS OGH 1937/10/15 4Os999/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1937

Norm

StGB §75 C

Rechtssatz

Daß der Tod des Verletzten nicht eingetreten wäre, wenn sich dieser nicht geweigert hätte, sich zeitgerecht einer

Operation zu unterziehen, steht der Annahme eines ursächlichen Zusammenhanges zwischen der

Verletzungshandlung und dem Tod des Verletzten nicht entgegen.
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